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Neuwagenkauf: Porsche mit zu kleinem Tank?

Verbleiben im Tank eines neuen Porsches aus technischen Gründen noch ein paar Liter Treibstoff, auch wenn

der Bordcomputer eine Reichweite von 0 km anzeigt, ist das Fahrzeug nicht mangelhaft. Das geht aus einem

aktuellen Urteil des Oberlandesgerichts Hamm hervor.

Das Oberlandesgericht Hamm konnte keinen Mangel

am Fahrzeug feststellen. Nach Mitteilung des D.A.S.

Leistungsservice wies das Gericht die Klage ab. Wie ein

Sachverständiger feststellte, ist der Tank des Fahrzeugs ganz

bewusst so konstruiert, dass nicht sein ganzer Inhalt für das

Fahren zur Verfügung steht. So könne die Kraftstoffpumpe

die letzten 3,3 Liter im „Pumpensumpf” nicht erreichen –

dies diene dem Schutz des Motors vor Schwebeteilchen

im Kraftstoff. Die Reichweitenanzeige lasse weitere 3,1

Liter unberücksichtigt - dies diene aber ebenfalls nicht der

Täuschung des Käufers, sondern dem Schutz des Motors.

Ohne diesen Rest könnte der Fahrer den Tank soweit

leer fahren, dass der Motor in extremen Kurvenlagen Luft

ansauge. Dies könne dann zu Schäden am Motor führen.

Der Bordcomputer zeige also nur die Restreichweite an,

die der Fahrer gefahrlos zurücklegen könne. Dies sei kein

Fahrzeugmangel.

Oberlandesgericht Hamm, Urteil vom 16.06.2015, Az. 28 U

165/13
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